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AMTSBLATT 
FÜR DEN LANDKREIS DACHAU 

 

Verantwortlich für den Inhalt: Landratsamt Dachau 
Erscheint nach Bedarf – Zu beziehen über www.Landkreis-Dachau.de 

 

79. Jahrgang Nr. 45 Datum 23.11.2023 

 

Inhaltsverzeichnis: 
 

 Öffentliche Sitzung des Umwelt-/Verkehrs- und Kreisausschusses am 01.12.2023  
um 8.00 Uhr 

 Öffentliche Sitzung des Kreisausschusses am 01.12.2023 um 8.45 Uhr 

 Vierte Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für Feldgeschworene 

 Öffentliche Zustellungen für die Fahrerlaubnisbehörde 
 

 
****************************************** 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Am Freitag, 01.12.2023, um 08:00 Uhr findet eine Sitzung statt. 
 
 

Gremium: Umwelt-/Verkehrs- und Kreisausschuss 
 

Ort: Landratsamt Dachau 
Raum: Großer Sitzungssaal 

 
 

Tagesor dnung  
 
 1.   Regionaler MVV-Omnibusverkehr im Landkreis Dachau; 

Ziehen der zweijährigen Verlängerungsoption für die Regionalbuslinie 771 ab dem 
Jahresfahrplanwechsel 2026 

  
 2.   Regionaler MVV-Omnibusverkehr im Landkreis Dachau; 

Veröffentlichung der Vorabbekanntmachungen für Neuausschreibungen der 
Regionalbuslinien 708 und Linienbündel 723/725 

  
 3.   Regionaler MVV-Omnibusverkehr im Landkreis Dachau; 

Neuausschreibung der Regionalbuslinie 693 ab dem Jahresfahrplanwechsel 2025 
  
 4.   Regionaler MVV-Omnibusverkehr im Landkreis Dachau; 

Schülerbeförderung für das neue Gymnasium Röhrmoos - Neukonzeption des 
Linienbündels 727/772 

  
 5.   Regionaler MVV-Omnibusverkehr im Landkreis Dachau; 

Aktueller Planungsstand und Veröffentlichung der Vorabbekanntmachungen für 
Neuausschreibung der Regionalbuslinie 714 ab dem Jahresfahrplanwechsel 2026 

  

http://www.landkreis-dachau.de/


2 

 

 6.   MVV-RufTaxi-Verkehr im Landkreis Dachau; 
weitere Planung und Neukonzeption des landkreisweiten RufTaxi-Konzeptes 

  

 7.   Münchner Verkehrs- u. Tarifverbund (MVV) GmbH; 
Verlängerung der Allgemeinverfügung zur Weiterführung des Deutschlandtickets ab dem 
01.01.2024 

  

 8.   Münchner Verkehrs- u. Tarifverbund (MVV) GmbH; 
Änderung der Allgemeinverfügung für das 365 €-Ticket ab dem 01.01.2024 

  

 9.   Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Dachau; 
Neuregelung des § 45a des Personenbeförderungsgesetztes (Staatszuschuss für die 
Ausbildungsverkehre) - Erlass einer Allgemeinverfügung ab dem 01.01.2024 

  

 10.   MVV-Regionalbus- und Schulbuslinien; 
Neuregelung zur Preisgleitklausel in den Verkehrsverträgen 

  

Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
Stefan Löwl 
Landrat 
 
 

****************************************** 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Am Freitag, 01.12.2023, um 08:45 Uhr findet eine Sitzung statt. 
 

Gremium: Kreisausschuss 
 

Ort: Landratsamt Dachau 
Raum: Großer Sitzungssaal 

 
Tagesor dnung  

 
 1.   Entwurf Gesamthaushalt 2024 mit Finanzplanungsjahren 2023 bis 2027; 

Erste Fassung - Zusammenfassende Darstellung und vorläufiger Abgleich 
  
 2.   Stiftung Landkreis Dachau; 

Zuwendungsanträge für die Jahre 2023 und 2024 sowie Genehmigung 
Verwaltungstätigkeiten/Verwaltung von Stiftungsmitteln 

  
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
Stefan Löwl 
Landrat 
 
 

****************************************** 
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Vierte Verordnung zur Änderung der  
Gebührenordnung für Feldgeschworene 

 
Vom 14.11.2023  

 
 
Der Landkreis Dachau erlässt auf Grund von Art. 19 Abs. 1 des Gesetzes über die Abmarkung 
der Grundstücke (Abmarkungsgesetz - AbmG) vom 6. August 1981 (BayRS 219-2-F), zuletzt 
geändert durch § 1 Abs. 182 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) und § 3 der 
Feldgeschworenenordnung (FO) vom 16.10.1981 (BayRS 219-6-F) folgende Verordnung:  
 
 

§ 1 
 
Die Gebührenordnung für Feldgeschworene vom 09. Mai 1988 (Amtsblatt für den Landkreis 
Dachau Nr. 15, Seite 1), zuletzt geändert am 22. Mai 2017 (Amtsblatt für den Landkreis Dachau 
Nr. 12 aus 2017) wird wie folgt geändert:  
 
 
In § 2 Abs. 1 wird der Betrag „13,50 €“ durch den Betrag „18,00 €“ ersetzt. 
 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft 
 
 
Dachau,14.11.2023  
 
Stefan Löwl 
Landrat  
 
 

****************************************** 
 
 
 
Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) und 
des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG): 
 
hier:  
Aberkennung der polnischen Fahrerlaubnis von  
Herrn Krzysztof Marek Szatko, geb. 09.10.1988, unbekannter Wohnsitz 
(zuletzt wohnhaft: Nowa Jastrzabka 156, 33-151 Tarnow (Polen)) 
 

Öffentliche Zustellung durch Veröffentlichung im Amtsblatt 

 
 
Hiermit wird der Bescheid des Landratsamts Dachau vom 17.11.2023,  
Az.: 32/143/509503/Br, gemäß Art. 15 Abs. 1 VwZVG öffentlich bekanntgegeben, da der 
Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. 
 
Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen (Art. 15  
Abs. 2 Satz 3 VwZVG). 
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Das Schreiben kann vom Genannten oder einem Bevollmächtigten beim Landratsamt Dachau, 
Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Str. 20, 85221 Dachau, Zimmer 1.08, während der 
üblichen Öffnungszeiten eingesehen oder abgeholt werden (vgl. Art. 15 Abs. 2 Nr. 4 VwZVG). 
 
Obengenannter Aberkennungsbescheid gilt gemäß Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG an dem Tag 
als zugestellt, an dem seit dem Tag des öffentlichen Bekanntwerdens zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
 
 

****************************************** 
 
 
 
Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) und 
des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG): 
 
hier:  
Entziehung der Fahrerlaubnis und Einziehung des Führerscheins von  
Herrn Muhamet Ottet, geb. 23.02.1993, unbekannter Wohnsitz 
(zuletzt wohnhaft: Mörgelacker 6, 85235 Odelzhausen) 
 

Öffentliche Zustellung durch Veröffentlichung im Amtsblatt 

 
 
Hiermit wird der Bescheid des Landratsamts Dachau vom 17.11.2023,  
Az.: 32/143/507971/Br, gemäß Art. 15 Abs. 1 VwZVG öffentlich bekanntgegeben, da der 
Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. 
 
Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen (Art. 15 Abs. 
2 Satz 3 VwZVG). 
 
Das Schreiben kann vom Genannten oder einem Bevollmächtigten beim Landratsamt Dachau, 
Fahrerlaubnisbehörde, Rudolf-Diesel-Str. 20, 85221 Dachau, Zimmer 1.08, während der 
üblichen Öffnungszeiten eingesehen oder abgeholt werden (vgl. Art. 15 Abs. 2 Nr. 4 VwZVG). 
 
Obengenannter Entziehungsbescheid gilt gemäß Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG an dem Tag 
als zugestellt, an dem seit dem Tag des öffentlichen Bekanntwerdens zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
 
 
 
 

 
LANDRATSAMT DACHAU 

Stefan Löwl 
Landrat 

 


